
Interventionsplan: Beratungsangebote und Beschwerdestellen für Betroffene an der Katholisch-Theologischen Fakultät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ausgangspunkt: Grenzüberschreitendes Verhalten 

 

Option: Beteiligte können Konfliktfall untereinan-

der lösen 

                                                                                      Universitäts-/Landesebene 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fakultätsebene 

Clearing-Stelle der Fakultät: 

Beratung 

 

 (streng vertraulich) 

 

Beschwerde an nächsthöhere 

Vorgesetztenstelle oder dem 

Dekanat  

(Vollumfängliche Vertraulich-

keit kann nicht gewährleistet 

werden) 

 

Universitäres Gleichstellungs-

büro: Beratung und/oder Weiter-

vermittlung an spezifische Bera-

tungsangebote  

(vertraulich) 

 

Beschwerde bei der Rektorats-

kommission bzw. zukünftig ein-

gerichteter Beschwerdestelle 

(Vollumfängliche Vertraulichkeit 

kann nicht gewährleistet wer-

den) 

 

 

Adis, Agit, Hilfetelefon, … :  Ex-

terne Beratung 

 

(streng vertraulich) 

 

… 

 

Rechtsweg  

(Vollumfängliche Vertraulich-

keit kann nicht gewährleistet 

werden) 

 

Externe Ebene 
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Vertrauensanwältin des Landes 

Baden-Württemberg:  

(Rechts-)Beratung 

(vertraulich) 



 

 

Betroffene Person (unab-

hängig vom Arbeitsverhält-

nis / Statusgruppe) 

Bei Beschwerde ge-

gen:  

Studierende  

Studentische Mitar-

beiter*innen / Tu-

tor*innen 

Verwaltungsange-

stellte  

Professor*innen 

/Abteilungsleiter*in-

nen  

Wissenschaftliche 

Mitarbeiter*innen / 

Doktorand*innen / 

Post-Docs / 

Lehrbeauftragte 

Den*Die Dekan*in 

Gang einer Beschwerde innerhalb der Katholisch-Theologischen Fakultät 

 

Für die Beschwerde direkt zuständig 

ist: 

Das Dekanat / der*die Dekan*in 

Der*die jeweilige Vorgesetzte (Pro-

fessor*innen /Abteilungsleiter*innen) 

Der*die jeweilige Vorgesetzte (Pro-

fessor*innen /Abteilungsleiter*innen) 

Der*die jeweilige Vorgesetzte (Pro-

fessor*innen /Abteilungsleiter*innen) 

Das Dekanat / der*die Dekan*in  

Das Rektorat / die Rektoratskommis-

sion (nach Uni-Richtlinie) 

Unabhängig von den direkten Zustän-

digkeiten kann jede Beschwerde auch 

direkt an das Dekanat gerichtet wer-

den! 

Die Ombudsperson beglei-

tet und unterstützt auf 

Wunsch des*der Betroffe-

nen den gesamten Prozess 

Formen der Klärung:  

 

Direkte Klärung des Konflik-

tes zwischen den Beteilig-

ten unter Anleitung der zu-

ständigen Beschwerdestelle 

Rechtliche Konsequenzen 

bzgl. Arbeitsverhältnis / Stu-

dienverlauf: Verwarnungen, 

Auflösung des Arbeitsver-

hältnisses /Exmatrikulation 

(je nach Schwere des Vor-

wurfs) 

Verweis der Beschwerde an 

weitere (externe) Stelle(n) 

(Rektorat, Rechtsabteilung, 

staatliche Justiz, …) 

Je nach Schwere des Vor-

wurfes besteht die Möglich-

keit der Einrichtung eines 

Krisenteams der Fakultät. 

Zuständig dafür ist das De-

kanat, Mitglieder des Kri-

senteams sind: 

- ein Mitglied des Fa-

kultätsvorstand 

- der*die Gleichstel-

lungsbeauftragte 

- eine externe Fach-

person 

- auf Wunsch: die 

Ombudsperson 

 

 


